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Art. 1 § 26a GGG Begünstigte
Erwerbsvorgänge

 GGG - Gerichtsgebührengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Abweichend von § 26 ist für die Bemessung der Eintragungsgebühr bei den nachstehend angeführten

begünstigten Erwerbsvorgängen der dreifache Einheitswert, maximal jedoch 30% des Werts des einzutragenden

Rechts (§ 26 Abs. 1), heranzuziehen:

1. 1.bei Übertragung einer Liegenschaft an den Ehegatten oder eingetragenen Partner während aufrechter Ehe

(Partnerschaft) oder im Zusammenhang mit der Auflösung der Ehe (Partnerschaft), an den Lebensgefährten,

sofern die Lebensgefährten einen gemeinsamen Hauptwohnsitz haben oder hatten, an einen Verwandten

oder Verschwägerten in gerader Linie, an ein Stief-, Wahl- oder Pflegekind oder deren Kinder, Ehegatten

oder eingetragenen Partner, oder an Geschwister, Nichten oder Neffen des Überträgers;

2. 2.bei Übertragung einer Liegenschaft aufgrund eines Vorgangs nach dem Umgründungssteuergesetz, BGBl.

Nr. 699/1991, aufgrund eines Erwerbsvorgangs zwischen einer Gesellschaft und ihrem Gesellschafter oder

aufgrund der Vereinigung aller Anteile einer Personengesellschaft;

1. (2)Eine Ermäßigung der Bemessungsgrundlage tritt nur ein, wenn sie eingangs der Eingabe, spätestens aber

anlässlich der Vorstellung gegen einen Zahlungsauftrag unter Hinweis auf die gesetzliche Grundlage in Anspruch

genommen wird. Die Voraussetzungen für die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage sind durch Vorlage

geeigneter Urkunden, bei Lebensgefährten insbesondere durch Bestätigungen über den Hauptwohnsitz zu

bescheinigen.

2. (3)Die Bundesministerin für Justiz hat unter Berücksichtigung der Grundsätze einer einfachen und sparsamen

Verwaltung durch Verordnung die näheren Umstände und Modalitäten für die zur Ermittlung des Werts

erforderlichen Angaben nach § 26 Abs. 2, für die Inanspruchnahme der Begünstigungen nach § 26a Abs. 1 sowie

für die Bescheinigungen nach § 26a Abs. 2 nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten zu bestimmen.
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